
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 664/2012 DER KOMMISSION 

vom 19. Juli 2012 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1484/95 in Bezug auf die repräsentativen Preise in den 
Sektoren Geflügelfleisch und Eier sowie für Eieralbumin 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 143 in Verbindung mit Ar
tikel 4, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 614/2009 des Rates vom 
7. Juli 2009 über die gemeinsame Handelsregelung für Eieralbu
min und Milchalbumin ( 2 ), insbesondere auf Artikel 3 Absatz 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1484/95 der Kommis
sion ( 3 ) sind Durchführungsbestimmungen zur Regelung 
der zusätzlichen Einfuhrzölle in den Sektoren Geflügel
fleisch und Eier sowie für Eieralbumin festgelegt und die 
diesbezüglichen repräsentativen Preise festgesetzt worden. 

(2) Aus der regelmäßig durchgeführten Kontrolle der Anga
ben, auf die sich die Festsetzung der repräsentativen 
Preise für Erzeugnisse der Sektoren Geflügelfleisch und 

Eier sowie für Eieralbumin stützt, geht hervor, dass die 
repräsentativen Preise für die Einfuhren bestimmter Er
zeugnisse unter Berücksichtigung der von ihrem Ur
sprung abhängigen Preisschwankungen zu ändern sind. 

(3) Die Verordnung (EG) Nr. 1484/95 ist entsprechend zu 
ändern. 

(4) Da sicherzustellen ist, dass diese Maßnahme so bald wie 
möglich, nachdem die aktualisierten Angaben vorliegen, 
Anwendung findet, sollte diese Verordnung am Tag ihrer 
Veröffentlichung in Kraft treten. 

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses 
für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1484/95 erhält die Fassung 
des Anhangs der vorliegenden Verordnung. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts
blatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 19. Juli 2012 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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( 1 ) ABl. L 299 vom 16.11.2007, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 181 vom 14.7.2009, S. 8. 
( 3 ) ABl. L 145 vom 29.6.1995, S. 47.



ANHANG 

„ANHANG I 

KN-Code Warenbezeichnung 
Repräsentativer 

Preis 
(EUR/100 kg) 

Sicherheit gemäß 
Artikel 3 Absatz 3 

(EUR/100 kg) 
Ursprung ( 1 ) 

0207 12 10 Schlachtkörper von Hühnern, genannt 
‚Hühner 70 v.H.‘, gefroren 

123,8 0 AR 

127,9 0 BR 

0207 12 90 Schlachtkörper von Hühnern, genannt 
‚Hühner 65 v.H.‘, gefroren 

133,5 0 AR 

128,1 0 BR 

0207 14 10 Teile von Hühnern, entbeint, gefroren 285,2 4 AR 

242,7 17 BR 

323,9 0 CL 

0207 27 10 Teile von Truthühnern, entbeint, gefroren 347,7 0 BR 

375,7 0 CL 

0408 91 80 Eier, nicht in der Schale, getrocknet 455,4 0 AR 

1602 32 11 Nicht gegarte Zubereitungen von Hühnern 288,3 0 BR 

350,8 0 CL 

3502 11 90 Eieralbumin, getrocknet 543,5 0 AR 

( 1 ) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code 
‚ZZ‘ steht für ‚Verschiedenes‘.“
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